
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen

Ausgabe: MBl. NRW. 2006 Nr. 29
Veröffentlichungsdatum: 11.10.2006

Seite: 541

I
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für 
den Betrieb von Zentren und Freizeiträumen für inter-
kulturelle Arbeit und für Maßnahmen zur Stützung der 
Integration für Migrantinnen und Migranten RdErl. d. 

Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und In-
tegration v. 11.10.2006 - 512 - 5340.10 -

26

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen 
für den Betrieb von Zentren und Freizeiträumen 

für interkulturelle Arbeit und für Maßnahmen 
zur Stützung der Integration für Migrantinnen und Migranten 

 
RdErl. d. Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration 

 v. 11.10.2006 - 512 - 5340.10 -

Mein RdErl. v. 22.3.1996 (SMBl. NRW 26), geändert durch RdErl. v. 23.11.2005 (MBl. NRW. 2005 
S. 1319) wird wie folgt geändert:

Nr. 6 erhält folgende Fassung:

Die Geltungsdauer dieser Richtlinien wird bis zum 31.12.2007 verlängert. Die Richtlinien treten 
mit Ablauf dieses Datums außer Kraft.“

- MBl. NRW. 2006 S. 541
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